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Darf man lügen, wenn 
es um Leben und Tod 

geht?
Kant bestreitet, dass eine Lüge in Notwehr erlaubt ist. Das ist 

absurd. Aber die Gründe, die er anführt, sind es nicht.
Von Daniel Strassberg, 03.03.2020

Im Jahre 1797 erscheint einer der verstörendsten Texte der Philosophie-
geschichte. Die kurze StreitschriB ist Immanuel Kants Antwort auf eine Po-
lemik seines Lausanner Kontrahenten jenCamin äonstant. Sie tr«gt den Ti-
tel ÜRber ein vermeintes Mecht aus »enschenliebe zu lügen: und geht um 
die Meichweite des kategorischen ImperativsH Jede Uandlung muss mora-
lisch daran geprüB werden können, ob sie als allgemeines Gesetz taugen 
würde, forderte Kant.

Em den kategorischen Imperativ ad absurdum zu führen, stellt äonstant 
folgendes Gedankenexperiment anH Oin »örder klopB an Ihre Tür und 
fragt, ob sich das Wpfer, auf das er es abgesehen hat, in Ihrer Fohnung ver-
steckt. Dürfen Sie lügen, um dem ?lüchtenden das Leben zu retten, oder 
müssen Sie dem »örder die Fahrheit sageny Da niemand wollen kann, 
dass es ein Gesetz gibt, das zu lügen verlangt, darf auch derCenige, der dem 
?lüchtigen AsVl gew«hrt, nicht lügen.

?ür äonstant beweist dieses jeispiel die Absurdit«t des kategorischen Im-
perativs. Jedem einigermassen vernünBigen und anst«ndigen »enschen 
muss doch klar sein, dass man hier nicht nur lügen darf, sondern lügen 
muss.

Nicht so Kant. »it trotzigem Pathos h«lt er an seiner Position festH

Wer also lügt, so gutmütig er dabei auch gesinnt sein mag, muss die Folgen 
davon, selbst vor dem bürgerlichen Gerichtshofe, verantworten und dafür büs-
sen: so unvorhergesehen sie auch immer sein mögen; weil Wahrhaftigkeit eine 
Pflicht ist, die als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehn 
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werden muss, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme 
einräumt, schwankend und unnütz gemacht wird. 

Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzen 
einzuschränkendes Vernunftgebot; in allen Erklärungen wahrhaft (ehrlich) zu 
sein.

Aus: Immanuel Kant, «Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen».

Allein schon die »öglichkeit, dass gelogen werden könnte, so Kants Argu-
ment, gef«hrdet eine KommunikationsgemeinschaB. Damit man weiterhin 
miteinander reden kann, muss der Zerfolgte ausgeliefert werden. Dass eine 
GemeinschaB, in der Enschuldige aus blosser Prinzipienreiterei denunziert 
werden, weit mehr gef«hrdet ist, kommt Kant o6enbar nicht in den Sinn. 
Zielleicht, weil er die DDM noch nicht kannte.

Feshalb liess sich Kant zu einer solch hirnrissigen und lebensfremden je-
hauptung hinreissen, fragt man sich seither. Die einen sehen darin den kla-
ren jeweis dafür, dass die kantische Othik nicht nur lebensfremd, sondern 
auch bösartig ist. Die anderen versuchen mit allerlei Uirnakrobatik, Kant 
und seinen kategorischen Imperativ doch noch zu retten. Die Dritten ver-
stehen den Artikel als Ausrutscher eines störrischen und verbitterten al-
ten »annes, der von verlogenen Spielchen ganz einfach die Nase gestrichen 
voll hatte.

2ur letzten Gruppe gehörte auch ich. jis zum 10. Januar ()(). 

An diesem Tag war in der 2eitung zu lesen, dass unsere Justizministerin 
Karin Keller-Sutter 8?DP4 dem jundesrat den Zorschlag unterbreitet hat-
te, Kindern von Sozialhilfeempf«ngern die Oinbürgerung zu verweigern. 
Ich wiederholeH Kinder von ausl«ndischen Sozialhilfeempf«ngern könnten 
nicht Schweizer jürger werden. Am n«chsten Tag erfuhr man, dass der Zor-
schlag von jundesr«tin Ziola Amherd 8äZP4 abgeschossen wurde. 

Der Zorschlag stammt notabene nicht von der Grööli-Partei vom Albisgüet-
li, sondern von Cener Partei, die 1Q/Q mit einer liberalen Zerfassung die heu-
tige Schweiz gegründet hat. End er wurde von der Nachfolgepartei der Ka-
tholisch-Konservativen abgeschossen, Cener Partei, die sich damals mit al-
len, sogar mit kriegerischen »itteln gegen eine liberale Schweiz gewehrt 
hatte.

»it einem »al verstand ich Kant. Ihm ging es um etwas ganz anderes. 

Daran, dass Staaten und ihre Wrgane fortw«hrend Mecht brechen, haben 
wir uns l«ngst gewöhnt. Noch vorletzte Foche kam ans Licht, dass unser 
Nachrichtendienst illegal an der Sammlung von Daten beteiligt ist, und nie-
mand scheint sich daran sonderlich zu stören. Doch was sich Keller-Sutter 
leistete, war von anderer ;ualit«tH Ihr demokratisch erlassenes Gesetz h«t-
te bei InkraBtreten die Grundfesten unserer Mechtsordnung angegri6en. 
SippenhaBung l«uB allem zuwider, was unser Mechtsstaat eigentlich ver-
teidigen sollte.

jis 9–11 galt die Au6assung, dass nur formale Kriterien über die Legitimit«t 
eines Gesetzes entscheiden. Gesetze, die formal korrekt erlassen wurden, 
sind legitim. Punkt. Othischen oder ideologischen Rberlegungen darf kein 
Platz einger«umt werden. Wb ein Gesetz gerecht, sinnvoll oder zielführend 
ist, darf keine Molle spielen, nur, ob es formal korrekt ist. 2ur Zeranschau-
lichungH Sie können die schweizerischen AsVlgesetze in Strassburg nur an-
fechten, wenn Sie darlegen können, dass sie übergeordnetem Mecht wider-
sprechen3 aber nicht, wenn Sie sie für ungerecht erachten. End das ist gut 
so. 
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Diese  vom  österreichisch-amerikanischen  Juristen  Uans  Kelsen 
81QQ15197…4 begründete und Mechtspositivismus genannte Au6assung war 
als liberales und demokratisches jollwerk gegen die von äarl Schmitt 
81QQQ519Q 4 formulierte faschistische Mechtslehre gedacht, wonach das 
Mecht ein »achtinstrument ist. jerühmt wurde Schmitts Ausspruch ÜSou-
ver«n ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet:, der besagt, dass ein 
Gesetz Mecht au eben darf, wenn es der »acht dient.

Nach der positivistischen Ansicht kann ein Gesetz gar nicht Mecht brechen, 
weil das Mecht nichts anderes als die Gesamtheit aller Gesetze ist. Nach der 
schmittschen Au6assung ist das Mecht aber der Ausdruck der »acht und 
ihrer Ideologie. Ontsprechend kann und darf ein Gesetz Mecht brechen. Die 
?olgen von Schmitts Mechtsau6assung wurden am (/. »«rz 19…… deutlich, 
als das Orm«chtigungsgesetz die Demokratie abscha e, und dann wieder, 
als im September 19…  die Nürnberger Massengesetze den Antisemitismus 
zur Staatsdoktrin erkl«rten. 

Nach 9–11 haben sich diese beiden Doktrinen in unseliger Feise vermischt. 
Wder besser gesagtH Die faschistische Mechtsau6assung hat sich ein demo-
kratisches »«ntelchen angezogen. Der war on terror, den George F. jush 
damals ausrief, stellt bestimmte Interessen 5 Kant nennt sie Konvenien-
zen 5 über geltendes Mecht, allerdings demokratisch dadurch legitimiert, 
dass Ausnahmen von einer gew«hlten Instanz beschlossen werden müssen.

Rber dem Mecht steht seither namentlich das jedürfnis nach Sicherheit 
oder, wie es der italienische Philosoph Giorgio Agamben nennt, das nack-
te Leben. Der Schutz des Lebens erlaubt nicht nur, wie in Kants jeispiel, 
zu lügen, sondern seit ())1 auch Telefonüberwachung, «chendeckende 
Gesichtserkennung, ethnic prolgin  5 bestimmte jevölkerungsgruppen un-
ter besondere jeobachtung zu stellen 5, intensive jefragungsmethoden 
wie Faterboarding oder die Oinschr«nkung der Pressefreiheit. 

Os dauerte auch nicht lange, bis nicht nur das nackte Leben, sondern auch 
bestimmte Lebensweisen geschützt werden durBen, auch wenn dadurch 
eigentlich die Grundlagen der Mechtsordnung ausser KraB gesetzt worden 
sind. Die einzige jedingung ist, dass das entsprechende Gesetz von einer 
demokratisch gew«hlten Instanz erlassen wird. »it der jegründung, eine 
Lebensweise zu schützen, wurde in Polen die Gewaltenteilung, in Engarn 
die Pressefreiheit, in Mussland die »enschenrechte ganz allgemein abge-
scha    und in der Schweiz beinahe die SippenhaBung wieder eingeführt. 

Nein, nein, höre ich die liberale Leserin, den liberalen Leser einwenden, so 
haben wir das nicht gemeint, solche Oinschr«nkungen würden wir niemals 
dulden. Os ist l«cherlich, uns dies zu unterstellen, nur weil wir Kants Migo-
rismus empörend nden.

Ist dem tats«chlich soy Im »oment wird die Mevision des Sexualstrafrechts 
diskutiert, die den Tatbestand der fahrl«ssigen Zergewaltigung einführen 
will mit dem Argument, die Sicherheit und das Leben von ?rauen zu schüt-
zen. Das ist ein lobenswertes 2iel, wer wollte da nicht einstimmen. Doch 
wird mit diesem Gesetz die jeweislast umgekehrt und die Enschulds-
vermutung ausser KraB gesetzt. ?aktisch ist es das Onde der liberalen 
Mechtsordnung. Fieder im Namen des Schutzes des Lebens.

Zielleicht lohnt es sich also doch, Kants Artikel fertigzulesen. Dann stösst 
man n«mlich auf folgenden SatzH

Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht 
angepasst werden.
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Aus: Immanuel Kant, «Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen».

Darum ging es Kant eigentlich.

Illustration: Alex Solman
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